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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Die Präsidenten des Verbandes schweizerischer Arbeitsämter (VSAA), der
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der schweizerischen IV-Stellen-
Konferenz plädierten Anfang Jahr für eine bessere Kooperation unter den
Organisationen der sozialen Sicherheit. Sie forderten die Einrichtung medizinischer
und arbeitsmarktlicher Assessment-Zentren, damit die Abklärungen zur Reintegration
von Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt zu fallen drohen, möglichst früh erfolgen
können. In solchen Zentren soll rasch entschieden werden, wie eine betroffene Person
am besten wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden kann. Dabei wäre auch zu
klären, welcher Zweig der sozialen Sicherung – Invalidenversicherung,
Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe – die Massnahmen durchzuführen und zu
finanzieren hat. Von einem solchen gemeinsamen Vorgehen erwarten die Verbände
mehr Effizienz und damit tiefere Kosten. Nach Angaben der drei Verbände beziehen in
der Schweiz durchschnittlich rund 145'000 Personen Leistungen aus der
Arbeitslosenversicherung, ungefähr 260'000 Menschen erhalten eine IV-Rente und ca.
300'000 werden ganz oder teilweise mit Leistungen aus der Sozialhilfe unterstützt.
Bezieht man die Familienmitglieder mit ein, sind rund 10% der Bevölkerung auf eines
der drei Auffangnetze der sozialen Sicherheit angewiesen.(Zur 5. IV-Revision, die
ebenfalls auf eine rasche Reintegration in den Arbeitsmarkt setzt, siehe hier) 1

ANDERES
DATUM: 04.01.2005
MARIANNE BENTELI

Eine von der SKOS in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass ein Zusatzeinkommen nicht
immer lohnend ist. Steigern Familienhaushalte ihre Erwerbstätigkeit oder teilen Paare
die Erwerbsarbeit unter sich auf, hat dies (negative) Auswirkungen bei den Ausgaben für
Steuern und Kinderbetreuung, bei der Verbilligung der Krankenkassenprämien und bei
anderen Sozialtransfers. Laut der Studie ist der Anreiz für einen Zusatzverdienst nicht
nur nach Familientyp (Paarhaushalt, Einelternhaushalt, Ehe, Konkubinat), sehr
unterschiedlich. Erheblich sind die Unterschiede auch je nach Wohnort (verglichen
wurden die Kantonshauptstädte Zürich, Lausanne und Bellinzona). Generell zeigte sich,
dass sich die Aufteilung der Erwerbsarbeit meist nicht lohnt: das Alleinverdienermodell
bleibt nach wie vor das finanziell günstigste. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.01.2005
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz sind rund 360'000 Menschen im Erwerbsalter gemäss den Richtlinien
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) arm. Rund ein Drittel davon sind
so genannte Working Poor – also Personen, die trotz Vollzeitbeschäftigung unter der
Armutsgrenze leben. Dank der guten Konjunktur ist die Armutsquote tendenziell
sinkend, wie die neuesten Zahlen des BFS zeigen. 2005 waren rund 8,5% der Schweizer
Bevölkerung im Alter von 20 bis 59 Jahren von Armut betroffen; fünf Jahre zuvor waren
es noch 9,1% gewesen. Die stärkste Abnahme verzeichnete das BFS zwischen 2000 und
2002 und führte dies auf die günstige Konjunktur und die damit verbundene sinkende
Arbeitslosenquote zurück. Zwischen 2002 und 2004 stieg die Quote allerdings wieder
an, um im Jahr 2005 wieder leicht zu sinken. Die Zahl der Working Poor reagiert laut
BFS mit einer gewissen Verzögerung auf die Konjunktur. Gemäss der Statistik laufen vor
allem Alleinerziehende, kinderreiche Familien, unqualifizierte Erwerbstätige und
Selbstständige Gefahr, unter die Armutsgrenze zu rutschen. Jede sechste kinderreiche
Familie und jede zehnte alleinerziehende Person kommt demnach nur mit harten
finanziellen Entbehrungen über die Runden. Überdurchschnittlich viele Working Poor
gibt es auch bei Erwerbstätigen ohne nachobligatorische Ausbildung, bei Personen mit
befristeten Anstellungsverträgen oder mit einem Erwerbsunterbruch sowie bei
Ausländerinnen und Ausländern. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2006
MARIANNE BENTELI
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Zu Beginn des Jahres präsentierte die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) 31
Massnahmen, um die Armut in der Schweiz einzudämmen. Finanziert werden sollten
diese durch eine Umschichtung der Sozialhilfeausgaben. Im Fokus dieser Vorschläge
standen Lebensphasen und Lebensbereiche, in denen die Armut besonders oft
entsteht, wie beispielsweise Kindheit, Familie, Bildung, Arbeitslosigkeit etc.
Thematisiert wurden Mindestlöhne, Lehrwerkstätten, die Steuerbefreiung des
Existenzminimums oder die Finanzierung eines „zweiten“ Arbeitsmarktes für
Langzeitarbeitslose. Mit den vorgeschlagenen Massnahmen wollte die Skos die Armut in
der Schweiz in den nächsten 10 Jahren halbieren, wobei sie ein besonderes Gewicht auf
die Langzeitarbeitslosen legte. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.01.2010
LUZIUS MEYER

Der Fall eines Sozialhilfebezügers in einer Aargauer Gemeinde setzte ab Anfang Jahr
mehrere Prozesse in Gang. Dem Mann wurden Sozialhilfebeiträge gestrichen, weil er
sich nicht kooperativ mit seiner Gemeinde gezeigt und unerwünschte Stellenangebote
nicht wahrgenommen hatte. Das zuständige Bezirksamt hob den Beschluss der
Gemeinde auf Beschwerde des Mannes hin auf und verfügte stattdessen eine Kürzung
der Sozialhilfe. Eine erneute Anfechtung der Gemeinde vor Bundesgericht wurde
schliesslich abgewiesen, womit die Gemeinde die Sozialhilfe rückwirkend auszahlen
musste. Dieser als „Fall Berikon“ bekannt gewordene Streit führte in der Folge zu einer
landesweiten Diskussion über die Rahmenbedingungen für einen Sozialhilfebezug. Dass
die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) die Gemeinde Berikon auch noch
abstrafte, sorgte für zusätzlichen Unmut. Aus Protest erwogen mehrere Gemeinden
einen Austritt aus der SKOS, eine Thurgauer Gemeinde trat gar sofort aus. Bald darauf
folgte ihr mit Rorschach (SG) die erste Stadt, was weitere Nachahmer hervorrief. Eine
weitere Aargauer Gemeinde forderte gar den Austritt des Kantons aus der SKOS. Die
SKOS, die als privater Fachverband alle Kantone und rund 600 Gemeinden als Mitglieder
hat, rückte so immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik. Zahlreiche Kommunal- und
Kantonalpolitiker reihten sich in die Reigen der Kritiker ein und beanstandeten
unisono, dass die SKOS zu unbeweglich sei und ihre Richtlinien zu selten und zu wenig
kritisch überarbeite; kurzum, die Diskussion um die SKOS war durchaus willkommen. Im
Verlauf des Jahres entpuppten sich die Austritte Rorschachs und anderer Gemeinden
vorerst als Einzelfälle, die politische und mediale Kontroverse um die SKOS blieb jedoch
weiter virulent. Kritisiert wurden insbesondere ihre Richtlinien zur Ausgestaltung und
Bemessung der Sozialhilfe. Hierbei handelt es sich um Empfehlungen zuhanden des
Bundes, der Kantone und Gemeinden sowie Organisationen der privaten Sozialhilfe.
Diese Richtlinien entfalten keine Verbindlichkeit, sondern werden erst durch die
kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
verbindlich. Vor allem die rechtsbürgerliche Seite attackierte diese Richtlinien
wiederholt. Daraufhin zeigte sich die SKOS Mitte Jahr konziliant und suchte das
Gespräch mit dem Gemeindeverband, um Probleme zu erörtern. Sukkurs erhielt die
SKOS indes von der Sozialdirektoren-Konferenz, welche in einer Stellungnahme die
Notwendigkeit und Bedeutung der SKOS-Richtlinien bekräftigte und allen Kantonen
empfahl, diese weiterhin anzuwenden. Ende Jahr gelangte die SKOS erneut in die
Schlagzeilen als zwei Baselbieter Gemeinden die SKOS wegen steigenden
Sozialhilfekosten verliessen und damit nicht nur Rorschach folgten, sondern auch der
Stadt Dübendorf, die Anfang Juni ausgetreten war. Der Effekt für die beiden
Gemeinden, welche dadurch lediglich den SKOS-Mitgliederbeitrag von je knapp CHF
1'000 einsparten, war indes marginal. Aus den Gemeinden hiess es, man wolle damit die
öffentliche Diskussion über die Grenzen der Sozialhilfe aufrechterhalten. Einen
richtungsweisende Lösung musste aus der Politik erwartet werden (siehe hier). 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.11.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Durch in der Gesellschaft aufgekeimte Diskussionen sah sich die Kommission für
Gesundheit und soziale Sicherheit des Nationalrates (SGK-NR) 2014 veranlasst, mit
einem Postulat die Grundzüge eines Rahmengesetzes für die Sozialhilfe abstecken zu
lassen. Der Bundesrat wurde mit einer Reihe von Fragen konfrontiert, welche in einem
Bericht erwägt werden sollten. Diese reichten von der Regelung von Zuständigkeiten
über organisatorische Standards bis hin zu einer Harmonisierung der Sozialhilfe.
Gleichzeitig müsse abgewogen werden, ob ein solches Gesetz überhaupt
verfassungsmässig wäre. Falls nicht, soll die Regierung eine entsprechende
Verfassungsänderung vorschlagen. Gegenwärtig liegt die Sozialhilfe in der Kompetenz
der Kantone und der Gemeinden, welche sich überwiegend an die Richtlinien der
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) halten. Die grösste Kritik der damaligen Debatte galt der
Organisationsform der SKOS, welche als privater Verein eine staatliche Aufgabe
übernimmt. Dadurch fehle es an demokratischer Legitimation. Verschiedene

POSTULAT
DATUM: 10.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Gemeinden, die 2013 aus der SKOS ausgetreten waren, forderten denn auch die
Auseinandersetzung mit einer Neuorganisation oder der Implementation eines
Gesetzes, wie es im Postulat vorgeschlagen wurde. Die SGK ihrerseits sah zudem
Handlungsbedarf in der besseren Koordination zwischen der Invaliden- und
Arbeitslosenversicherung. Der Bundesrat gab in seiner Stellungnahme an, er wolle die
Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung der Kantone nicht überdenken. Er zeigte
sich jedoch bereit, im geforderten Bericht aufzuzeigen, inwieweit ein Rahmengesetz
der Sozialhilfe in den Kantonen von Nutzen sein könnte. Die Ratsdebatte gestaltete sich
kurz. Zwar standen die Regierung und die Kommission für das Anliegen ein, Nationalrat
de Courten (svp, BL) versuchte jedoch, das Postulat zu verhindern. Die Gemeinden
sollen weiterhin ihre eigenen Grundsätze anwenden dürfen und damit örtliche und
regionale Gegebenheiten berücksichtigen können. Zudem gab er zu bedenken, dass das
Ansinnen bereits mehrmals gescheitert war: Zuletzt hatte der Ständerat 2013 eine
gleichlautende, in der grossen Kammer bereits angenommene Motion abgelehnt.
Hauchdünn konnten sich die Befürworter in der Gesamtabstimmung durchsetzen: Mit
88 zu 87 Stimmen (ohne Enthaltungen) erhielt der Bundesrat seinen Auftrag. Zu den
Abstimmungsverlierern gehörten die SVP und die FDP. 6

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Mit einem Positionspapier setzte sich die Caritas Schweiz gegen das im Vorjahr von
Arbeitgeberseite verlangte Moratorium im Bereich der Sozialversicherungen ein. Auch
für die Hilfsorganisation sind Reformen im Bereich der sozialen Sicherheit notwendig,
doch sollten sich diese an der Vision einer solidarischen Gesellschaft orientieren. Die
Caritas wies nach, dass der oft zur Diskussion gestellte Sozialabbau tatsächlich
stattfindet, indem beispielsweise Arbeitslose seit 1994 deutliche Einkommenseinbussen
in Kauf nehmen müssen. Das Hilfswerk widersprach auch den oft von
Wirtschaftszweigen vorgertragenen Argumenten, wonach die Kosten des Sozialstaates
in der Schweiz zu hoch ausfielen und die Finanzierung über Lohnprozente angesichts
der internationalen Konkurrenz nicht tragbar sei. Anhand von OECD-Zahlen belegte das
Positionspapier, dass die Schweiz, was die Belastung mit Steuern und
Sozialversicherungsbeiträgen betrifft, im internationalen Vergleich gut dasteht und in
der für die Standortattraktivität viel entscheidenderen Frage der Arbeitsproduktivität
und der sozialen Stabilität sogar eine Spitzenposition einnimmt. Von diesen
Feststellungen ausgehend verlangte die Caritas die Einführung eines garantierten
Grundeinkommens für alle, wobei sie sich für das Modell der Ergänzungsleistungen
aussprach, welches ihrer Ansicht nach effizient ist und die individuellen materiellen
Verhältnisse berücksichtigt. Finanziert werden soll das garantierte Mindesteinkommen
laut Caritas über Zuschläge bei der Mehrwertsteuer oder über ökologische
Lenkungsabgaben. 7

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 24.05.1995
MARIANNE BENTELI

Ergänzungsleistungen (EL)

Von November 2015 bis März 2016 führte der Bundesrat ein Vernehmlassungsverfahren
zur Reform der Ergänzungsleistungen durch, wozu 109 Stellungnahmen eingingen.
Mehrheitlich stiess die Vorlage auf Anklang: Ein Drittel aller Teilnehmenden – unter
anderem die Hälfte der Kantone sowie der Städte- und der Gemeindeverband –
unterstützten die Stossrichtung der Vorlage grundsätzlich. Einem weiteren Drittel der
Vernehmlassungsteilnehmenden, allen voran der anderen Hälfte der Kantone, den
bürgerlichen Parteien, dem Schweizerischen Arbeitgeberverband SAV, der
economiesuisse sowie den Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, ging sie aber
noch nicht weit genug. Die vorgeschlagenen Massnahmen würden nicht ausreichen, um
die EL nachhaltig zu finanzieren, war von ihnen hauptsächlich zu vernehmen.
Insbesondere sei das Problem der grossen Kostentreiber noch nicht gelöst. Insgesamt
sorgten sich die Kantone – mit 70 Prozent Hauptträger der Finanzierungslast der EL –
stark wegen deren rasanter Kostenentwicklung. Mehrfach wiesen sie darauf hin, dass
eine Anpassung der Mietzinsmaxima die Einsparungen der Reform wieder wettmachen
würde. 
Gerade Letzteres sei jedoch für sie eine Bedingung dafür, dass sie die Vorlage
unterstützten, erklärten die Arbeitnehmerverbände, die dem letzten, ablehnenden
Drittel angehörten. Auch die Interessenorganisationen der Versicherten wiesen auf die
Priorität der Mietzinsanpassungen sowie der Stärkung der ersten Säule hin,
befürworteten aber prinzipiell eine Optimierung des EL-Systems, solange das

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.09.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Leistungsniveau erhalten bleibe. Entsprechend kritisch standen sie denjenigen
Vorschlägen gegenüber, die Leistungskürzungen mit sich bringen würden. 8

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Fünf in der Sozial- und Familienpolitik tätige Organisationen (Eidg. Kommission für
Familienfragen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe und
Städteinitiative „Ja zur sozialen Sicherheit“) forderten dringend Massnahmen zur
finanziellen Besserstellung von Familien mit dem Ziel, die Leistungen der Familien
vermehrt zu anerkennen und Familienarmut zu verhindern. Mittelfristig möchten sie am
bisherigen dualen System von Familienzulagen und Steuerabzügen festhalten. Sie
verlangten eine Bundeslösung für die Ausrichtung einheitlicher Kinderzulagen in der
Höhe von mindestens 200 Franken resp. 250 Franken für Jugendliche in Ausbildung.
Zudem unterstützten sie die Bestrebungen des Nationalrates, für finanzschwache
Familien einkommensabhängige Familienergänzungsleistungen nach dem Tessiner
Modell einzuführen. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.08.2002
MARIANNE BENTELI

Alterspolitik

Le vieillissement de la population préoccupe les politiques et les associations. En
décembre 2012, Caritas a annoncé recruter des aides de ménages originaires de
Roumanie. Ces dernières pourraient ainsi répondre à la demande des seniors qui
souhaitent une assistance quotidienne. Caritas a annoncé que ces auxiliaires seront
engagées pour une durée de trois mois et payées 2 700 francs par mois. Selon Caritas,
cette mesure vise à réduire le travail au noir. 10

ANDERES
DATUM: 12.12.2012
EMILIA PASQUIER
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